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1 Bemerkungen zum Steuerrecht

1.1 RechtsgrundlagenderBesteuerung

Maßgebend für die Besteuerung von Bier im Berichtszeit
raum waren

- Biersteuergesetz 1993 (BierStG 1993) vom 21. Dezember
1992 (BGBl. I S. 2150, 2158), zuletzt geändert durch
Artikel 15 des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 (HBegtG
2004) vom 29. Dezember 2003 (BGBI. I S. 3026,3086).

- Biersteuer-Durchführungsverordnung (BierStV) vom 24.
August 1994 (BGBl. I S. 2191), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 der Vierten Verordnung zut Anderung von
Verbrauchsteuerverordnungen vom 20. Dezember 2001
(BGBt. r S. 3901, 3902).

7.2 Steuergebiet und Steuergegenstand

Bier unterliegt im Steuergeblet der Biersteuer. Steuergebiet
ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das
Gebiet von Büsingen, und ohne die lnsel Hetgoland. Die
Biersteuer ist eine Verbrauchsteuer im Sinne der Abgaben-
ordnung.

Bier im Sinne des EierStG 1993 sind die Erzeugnisse der
Position 2203 dq Kombinierten Nomenklatur (KN) sowie
Mischungen von Bier mit nicht-alkoholischen Getränken, die
der Position 2206 der KN zuzuordnen sind.

1.3 Steuertarif

Das Bierwird nach Grad Plato in Steuerklassen eingeteilt. Die
Biersteuer beträgt für einen Hektoliter Bier 0,782 Euro le
Grad Plato. Grad Plato ist der Stammwürzegehalt des Bieres
in Gramm je 100 g Bier, wie er sich aus dem im Bier
vorhandenen Atkohot- und Extraktgehalt errechnet. Eine
Mengenstaffel, die kleineren Brauereien einen Nachteilsaus-
gleich verschaffen soll, wird unabhängigen Brauereien mit
weniger als 200 000 Hektoliter lahresausstoß gewährt. Als
unabhängig gilt eine Brauerei dann, wenn sie rechtlich und
wirtschaftlich von einer anderen Brauerei unabhängig ist,
Betriebsräume benutzt, die räumlich von anderen Brauereien
getrennt sind, und Bier nicht unter Lizenz braut.

Der Steuersatz ermäßigt sich für im Brauverfahren herge-
stelltes Bier aus unabhängigen Brauereien mit einer Ge-
samtjahreserzeugung von weniger als 200000 ht Bier in
Stufen von 1 000 zu 1 000 hlgleichmäßig

- auf75 % bei einerJahreserzeugungvon 40 000 hl,

- auf 70 o/o bei einerJahreserzeugungvon 20 000 hl,

- auf 60 o/o bei einer Jahreserzeugung von 10 000 hl,

- auf 50 % bei einerJahreserzeugungvon 5 000 ht.

Unter 5 000 hl bleibt der ermäßigte Steuersatz von 50 o/o

unverändert.

Die Steuerermäßigung gilt nur für den lnhaber der herstel-
lenden Brauerei.

1.4 Steuerbefreiung

Gemäß § 3 BierStG 1993 ist Bier von der Steuer befreit, wenn
es gewerblich verwendet wird

- zur Herstellungvon Essig,

- unmittelbar oder als Bestandteil von Halbfertigerzeugnis-
sen für die Herstellung von Lebensmitteln, sofern jeweils
der Alkoholgehalt 5 I reinen Alkohol ie 100 kg des Erzeug-
nisses nicht überschreitet,

- vergällt zur Herstellung von anderen Erzeugnissen als Le-
bensmitteln,

- zur Herstellung von Arzneimitteln.

Bier ist ebenfalls von der Steuer befreit, wenn es

- von Brauereien an ihre Angestellten und Arbeiter als
Haustrunk unentgeltlich abgegeben wird oder

- als Probe innerhalb oder außerhalb des Steuerlagers zu
den erforderlichen technischen Untersuchungen und
Prüfungen verbraucht oder für Zwecke der Steuer- oder
Gewerbeaufsicht entnommen wird.

Gemäß § 2 BierStV ist Bier, das von Haus- und Hobbybrauern
in ihren Haushalten ausschließlich zum eigenen Verbrauch
bereitet und nicht verkauft wird, von der Steuer bis zu einer
Menge von 2 hl im Kalenderiahr befreit.

Bier, das von Hausbrauern in nicht gewerblichen Gemein-
debrauhäusern hergestellt wird, gilt als in den Haushalten
der Hausbrauer hergestellt.

1.5 Sonstiges

Für Bier, das sich in einem Steuerlager befindet oder zwi-
schen Steuerlagern befördert wird, ist die Biersteuer aus-
gesetzt (Steueraussetzungsverfahren). Steuerlager sind der
Herstellungsbetrieb und das Bierlager.

Das Steueraussetzungsverfahren kommt nicht nur zwischen
Steuerlagen im lnland, sondern auch im Verkehr mit anderen
EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung. Auch die Einfuhr aus
Drittländern und die anschließende Aufnahme in Steuerlager
sowie die Ausfuhr in Drittländer aus Steuerlagern ist unter
bestimmten Voraussetzungen möglich.

Die Steuer entsteht dadurch, dass Bier aus dem Steuerlager
entfernt wird, ohne dass sich ein weiteres Steuerausset-
zungsverfahren anschließt. Steuerschuldner ist der lnhaber
des Steuerlagers. Dieser hat über das Bier, für das in einem
Monat die Steuer entstanden ist, bis zum siebten Tag des
folgenden Monats eine Steuererklärung abzugeben. ln der
Steuererklärung ist das Bier nach Menge und Steuerklassen
aufzugliedern.

Bier darf aus Steuerlagern anderer EU-Mitgtiedstaaten unter
Steueraussetzung auch von sog. berechtigten Empfängern
bezogen werden. Berechtigte Empfänger sind Personen, die
kein eigenes Steuerlager unterhalten, denen die Zulassung
erteilt worden ist, Bier unter Steueraussetzung aus einem
Mitgliedstaat zu gewerblichen Zwecken zu beziehen.

Die Steuer entsteht mit der Aufnahme des Bieres in den Be-
trieb des berechtigten Empfängers. Steuerschuldner ist der
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berechtigte Empfänger, der gem. § 8 Abs. 1 BierStG 1993,
ebenso wie der lnhaber eines Steuerlagers, eine Steuerer-
k[ärung abzugeben hat.

Bier darf unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager in
Betriebe von Erlaubnisinhabern nach § 10 BierStG 1993
(steuerfreie Herstellung von Essig, Arzneimitteln usw.), ver-
bracht werden.

Bier kann auch aus dem freien Verkehr eines Mitgtiedstaates
zu gewerblichen Zwecken bezogen werden; in diesem Fal[
entsteht die Steuer dadurch, dass der Bezieher das Bier im
Steuergebiet in Empfang nimmt bzw. in das Steuergebiet
verbringt. Steuerschuldner ist der Bezieher.

Bier, das eine Privatperson für ihren Bedarf in einem anderen
Mitgliedstaat im freien Verkehr erwirbt und selbst in das
Steuergebiet verbringt, ist steuerfrei. Bei der Beurteilung, ob
private oder gewerbliche Zwecke vorliegen, sind nähere, im
Gesetz beschriebene Umstände zu berücksichtigen.

Bier kann auch im Wege des Versandhandels über die
Grenzen des Steuergebietes in bzw. von andere(n) Mitgtied-
staaten verbracht werden. Versandhandel liegt vor, wenn
Bier aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates an Privat-
personen in andere Mitgliedstaaten geliefert wird. lm Falle
des Bezugs entsteht die Steuer mit der Auslieferung des
Bieres an die Privatperson im Steuergebiet. Steuerschuldner
ist der Versandhändler.

Für nachweislich versteuertes Bier, das zu gewerblichen
Zwecken - einschließlich Versandhandel - in einen anderen
Mitgliedstaat verbracht worden ist, wird die Steuer auf Antrag
erlassen, erstattet oder verglltet.

Für im Steuergebiet versteuertes Bier wird die Steuer auf
Antrag erlassen oder erstattet, wenn es in das Steuerlager
wieder zurückgenommen worden ist.

2 Hinweise zur Methodik der Statistik
Rechtliche Grundlage der Statistik ist § 23 Bie6tG 1993
"Geschäftsstatistik":

(1) Nach näherer Bestimmung des Bundesministers der Fi-
nanzen stellen die Hauptzollämter für statistische
Zwecke Erhebungen an und teilen die Ergebnisse dem
Statistischen Bundesamt zur Auswertung mit.

(2) Die Bundesfinanzbehörden können auch bereits aufbe-
reitete Daten dem Statistischen Bundesamt und den
Statistischen Landesämtern zur Darstellung und Veröf'
fentlichung für allgemeine Zwecke übermitteln.

Für die Biersteuerstatistik kommt z.Z. nur Abs. 2 in Betracht,
denn die beim Hauptzollamt Stuttgart eingerichtete Zentra[-
stelle Biersteuer (ZEB) fertigt die Biersteuerstatistik und teilt
die Ergebnisse dem Statistischen Bundesamt zur Veröf-
fentlichung mit. Grundlage der Statistik sind die von den ln-
habern eines Steuerlagers sowie von berechtigten Empfän-
gern bei der ZEB abgegebenen Steuererklärungen.

Der Absatz der Steuerlager (Herstellungsbetriebe und Bier-
lager) kann neben der Eigenproduktion der Brauereien auch
Bezüge aus dem nationalen Bereich, aus anderen EU-Mit-
gliedstaaten sowie lmporte aus Drittstaaten enthalten, ohne
dass bei der Versteuerunt zu normalen Steuersätzen nach
diesen Merkmalen differenziert wird.

ln den statistisch erfassten Absatzzahlen sind folgende
Mengen nicht enthalten:

- Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,5 o/o vol. oder weniger
(Atkoholfreie Biere, Malztrunk)

- Bier, das steuerfrei an Erlaubnisinhaber nach § 10 Bie6tG
1993 geliefert wurde

- Bier, das von Haus- und Hobbybrauern zum eigenen Ver-
brauch hergestellt wurde

- Bier, das gewerbliche Bezieher aus dem freien Verkehr
anderer Mitgliedstaaten bezogen haben

- Bier, das Privatpersonen für ihren Bedarf in anderen Mit-
gliedstaaten im freien Verkehr enruorben und selbst in das
Steuergebiet verbracht haben

- Bier, das Privatpersonen aus dem freien Verkehr anderer
Mitgliedstaaten von Versandhändlern bezogen haben.

Darüber hinaus ist in den monatlich erfassten Daten nicht
das über die Zoltstelten versteuerte Bier aus Drittländern
enthalten; hierüber wird jedoch ein jährlicher Nachweis ge-
führt (siehe unten " Brauwirtschaft ").

Lieferungen an ausländische Streitkräfte werden nicht se-
parat ausgewiesen, sie sind unter dem steuerfreien Bierab-
satz in Drittländer mit enthalten.

lm Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Veränderungen
inhaltlicher oder methodischer Art ergeben, so dass die
Daten vollständig miteinander vergleichbar sind.

Außer dem vorliegenden Bericht, dem monatliche Daten zu
Grunde [iegen, veröffentlicht das Statistische Bundesamt ei-
nen jährlichen Bericht (Fachserie 14, Reihe 9.2.2 "Brauwirt-
schaft"), der zusätzliche Angaben über Braustätten, Bierlager
und berechtigte Empfänger, lmportbier aus Drittländem,
Steuersollbeträge nach Bundesländern sowie den Verbrauch
von Bier enthält.
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Dezember lanuar bis Dezember

2003 2002
Veränderung

2003 2002

hl hl

1 Absatz von Bier

Steuerklassen
Grad Plato

Getenstand der
Nachweisung

Veränderung

o/o

1bis4
5

6

7

8

9

10

11

L2

13

L4

15

76

77

18

79

20

2t
22 bis 35

lnsgesamt
davon

Versteuert

Steuefrei
in EU-Länder

in Drittländer u.a.

als Haustrunk

81

20 520
20 589

70 567

9 777

95 040
320 767

6 7)6 266
1 313 891

104 780
5 240

77 772

46 831
77 869
77 871

4 007

773
97

501

8795 537

339
79 577

76 072
7t 728
t7 54)
79 605

792 825
6 427 754
7 747 593

105 094
6 284

79 273

49 576
6 803

15 087

5 887

7 547

151

375
I t64362

3 534
427 344
467 709
889 874
739 685

1 398 180

3777 768
80 484972
75 585 747

7 267 275
60 934

229 977
457 673
98 379

148 440
50 847

78 920
L 490
6 440

105 495 801

5 072
457 460
394 402
842 729
16) 471

1 598 138

2 900 499

84 461 947

74 420 475
7 259 268

64 575
343 908
564 623

23 877

727 274

t77 605
4 838
7 450
6 947

707 767 840

- 76,7

5,2

28,6
- 7,6

- 20,5

79,4

66,O

4,9
15,1
- 0,3

- 76,6
- 7,8
- 5,6

74,5

L8,4
- 37,9
- 88,8
- 36,t

90,7
7,7

- 30,3
- 7,9

77,t
5,7

- 14,6
- 72,5

30,2
- 4,7

8,1
- 0,6
- 5,6

- 33,1
- 19,0
372,8

16,6
- 56,8

297,7

2,8
- 7,3
- 2,1

7 922 566
872 977
634 777
277 7 47

2t 773

7 480777
683 645
489 472
772074

22 760

5,9

27,7

29,6

26,5
- 4,7

93 787 646
72 374 L55

9 072 437

3 082 273
279 505

-)

96 480 757

11 287 083
I 720 279
2 936 528

230 336

3,4

9,7

1,0

5,0

4,7

7

2 Absatz von Biermischungen nach Steuerklassen

Steuerklassen
Grad Plato

Gegenstand der
Nachweisung

1bis5
6

7

8

9

10

11 bis 35

lnsgesamt

17 133
7 547

32 620
29 377

65 440
158 966

13 096
73 435

3 528
1 506

33 794

30 745
50 649

146 753

198 082
409 507

740 7 43

10 850
745 377
444 648
797 759

2740360

333 550
324097
64 168
73 826

984753
449 785
751 430

292tOO2

Veränderung

40,6

26,4

7r9,3
27,5

'24,3
- 1,0

5,3
- 6,2

29,O

t73,9

3,5

2,5

29,2
8,8

Dezember Januar bis Dezember

2003 2002
Veränderung

2003 2002

hl hl

*) Mengen in Tabelle 1 enthalten.
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3 Bierabsatz insgesamt nach Ländern

Veränderung
Land

Baden-Württemberg

Bayem

Berlin / Brandenburg ........................

Hessen

Mecklenburg-Vorpommem

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-ffalz / Saartand

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein / Hambuß ...........

Thüringen

Deutschland

Land

Baden-Württemberg

Bayem

Berlin / Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommem

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz / Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein / Hambuß .........

Thüringen

Deutschland

4 Steuerpflichtiger Bierabsatz nach Ländern

622 528

1 831 191

283 576

299 577

237 027

836 350

2355 720

668741

756980

265 081

335 677

303 762

E795 537

597 278

7 739 708

295 720

267 603

201 066

722706

2 798295

636 176

775 479

219 853

299 ott
272 667

E 164362

7 685 474

22 900 462

3 599 807

3 613 809

2 745 672

10 61 5 551

26 684279

I 790 972

I 645 506

2988 682

4 279 787

3 545 980

105 495 801

7 646358

22 505 289

3 903 832

) 603 302

2777 723

ro 626 503

28 604 637

8374736

I 751 800

2689 530

4 849 596

3 494 533

107 767 E40

0,5

1,8

- 7,8

0,3

1,0

- 0,1

- 6,7

- 2,2

- 7,2

11,1

- 71,7

1,5

- 2,r

Veränderung

4,2

5,3

3,9

17,9

77,9

t5,7

7,7

5,1

5,8

20,6

12,3

11,4

7,7

o/o

564 )60

1 698 270

281 020

294 463

232 433

560 935

2 753 835

544 754

747 398

263 505

299 33r

288261

7 922566

586 513

7 623073

289 225

260 065

796387

530 652

2028786

530 263

692 405

218 006

257 957

267 452

7 ßO717

- 3,8

4,6

- 2,8

7),2

18,4

5,7

6,2

2,7

7,7

20,9

16,0

7,8

5,9

- 3,3

t,2

- 7,0

0,5

3,2

- 7,9

- 6,9

- 7,9

- 0,E

17,3

77,9

- 0,1

- 3,4

7 207 383

2t 074 781

3 563 867

3 523 439

2 664 924

6 435 074

241O7957

6J69 718

8383704

2967 510

3 567069

3 388798

93 181 646

7 454684

20 771 0J3

3 830927

3 506 808

2 582 247

6987 0E6

25 883 304

6973 674

8 448358

2 665 525

4047 925

1393 257

96 4a0757

Dezember lanuar bis Dezember

2003 2002200) 2002 Veränderung

ht hl

lanuar bis 0ezemberOezember

20022003 2002
Veränderung 2003

hlht

Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 9.2.1' Dezember 2003
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5 Steuerfreier Bierabsatz nach Ländern im Dezember

ht

Steuerfreier Bierabsatz

Land

Baden-Württemberg

Bayem

Berlin / Brandenburg

Hessen

Mecklenbu rg-Vorpommem

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-ffalz / Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein / Hamburg ..........

Ihüringen

Deutschland

Land

Baden-Wüfiemberg

Bayem

Berlin / Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommem

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheintand-ffalz / Saartand

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein / Hamburg ..........

13 009

614 ttt 449 412 217 747 172074

6 Steuerfreier Bierabsatz nach Ländern Januar bis Dezember

ht

Steuerfreier Bierabsatz

als Haustrunk

36 t64

93 257

3 056

208 865

740 574

108 998

350 510

t 427 772

9 877

54 569

2787 689

2 006 937

1 510 203

224392

7 721

84 680

3 895

735 797

774 279

97 237

20 448

147 773

I 3tO 647

24 569

56 693

2237 492

2 070 522

L 284 329

268 267

20 040

31 389

2 058

900

65 394

56 707

73 436

7 507

105 841

357 207

22 277

24309

I 382 077

547 977

298006

25 498

7 667

22 359

2 304

55 794

51 094

7) 765

7 4t3

27 327

316 )25

44019

27 499

t 390 864

675 024

763 220

2) to7

| 965

8 275

434

1 158

754

I 757

4 003

7 554

7 253

2)7

310

674

2t tt3

21 680

700 702

3 846

77 492

2 357

7077r

33 348

73 645

11 911

1 700

2948

5 111

219 505

als Haustrunk

2002

7 974

9 056

490

7 340

239

1 063

4136

1 510

I 2t4

217

366

555

22160

2002

22 574

105 285

4 323

72302

2 582

11 061

)5 786

73 573

72 074

7 673

3 567

5 547

230336

539 593 776 778 207 300

9012437 8120279 3082213 2936 52E

in EU-Länder in Drittländer u.a

2003 2002 2003 2002 2003

in EU-Länder in Drittländer u.a

2003 2002 2003 2002 2003

Ihüringen

Deutschland
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7 Bierabsatz nach Steuerklassen im Dezember

hl

Steuerklassen

Land

Eaden-Wüfttemberg

Berlin / Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommem

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-ffalz / Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein / Hamburg ..........

Thüringen

Deutschland ...

Land

Baden-Württemberg

Bayem

Berlin / Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommem

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfatz / Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein / Hamburg ........

Thüringen

Deutschland

8 Bierabsatz nach Steuerklassen Januar bis Dezember

hl

Steuelklassen

14 und darüber

47 226

75 377

6 976

26040

76 266

94 057

92374

73 776

29 776

207

64728

75 409

536 t39

373 858

t 799 283

208770

4)9 044

)26956

890377

| 251 843

t 052 958

333 786

2 587

737 395

274 702

7 091 493

t5 286

80 170

3 362

23 485

18 574

43 324

72094

60 672

t5 371

59

47 607

17 678

391 564

264393

1 182 805

L97 794

464 924

262 606

594 165

t otB 925

992 862

202 022

2 877

Bst 762

326 635

6361 t7t

5 557

27 654

5 976

5 602

6147

5 456

5 125

28 523

t2 666

1 305

2 229

4227

104 461

45 573

206320

55 470

31 038

86297

89 878

73 485

37t 852

88 163

13 853

34747

36303

to72974

5 847

27 802

6054

4 735

7 486

5 991

7 067

24 463

10 333

2 976

3 683

4 532

104 958

2002

2002

575 745

7 734 766

270 564

267 935

2L4 608

736 837

2257 680

566 442

774 538

263 575

268714

284737

I 154937

7 265 983

27 494859

3 335 627

3 143 726

2 332 358

9 635 302

25 358 897

6826 t6t
8223 557

2 972 242

3 507 651

3 234 976

97 331333

576 750

7 637 t)6
285 704

239 )83

175 006

673 397

2 L79 740

551 100

689 775

276 877

253 727

250 577

7 667 847

7 304 676

2t 706298

3 667 t78

3 108 872

2 368 563

9 906 679

27 485 490

7 008354

I 465 253

2 665 609

3 939 064

3 125 654

100 151 691

14 und darüber

77 288

276t86

39 460

29 506

86 554

125 659

too 222

373 520

84 524

27 044

5877t

42 244

t 254979

bis 10 11 bis 13

2003 2002 2003 2002 2003

bis 10 11 bis 13

2003 2002 2003 2002 2003

Statistisches Eundesamt, Fachserie 14, Reihe 9.2.1, Dezember 2003
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Fachserie 1 4: Finanzen und Steuern
Reihe 2: Vierteljährliche Kassenergebnisse der öffentlichen
Haushalte
Oet vierteljöhrliche Bericht gliedert die kassenmäßigen Ausgaben
und Einnahmen von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sonderver-
mögen, Ländem, Gemeinden und Gemeindeverbänden nach Art und
Körperschaftsgruppen. Darüber hinaus werden die Ausgaben ftir
Baumaßnahmen nach ausgewählten Aufgabenbereichen aufge-
schlüsselt; die kassenmäßigen Steuereinnahmen und der Schul-
denstand der Gebietskörperschaften sind in gesonderten 0bersich-
ten dargestellt.
ln dem Bericht für das 2., 3. und 4. Vierteljahr werden auch kumu-
lierte Ergebnisse (Halbiahr, Dreivierteljahr, lahr) veröffentlicht.

Reihe 3: Rechnungsergebnisse
ln dieser Reihe erscheinen jöhrlich nach Aufgabenbereichen, Aus-
gabe-/Einnahmearten und Ländem gegliederte Berichte über die
Rechnungsergebnisse

des öffentlichen Gesamthaushalts (Reihe 3.1), und der kommuna.
len Haushalte (Reihe 3.3).

Daneben erfoltl für einzelne wichtige Aufgabenbereiche eine tiefere
funktionale Aufgliederung der Jahresrechnungsergebnisse der öffent-
lichen Haushalte, und zwarflir

Bildung, Wissenschaft und Kultur (Reihe 3.4), Soziale Sicherung
und Gesundheit, Sport und Erholung (Reihe3.5), Öffentliche und
öffenttich geförderte Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung
und Entwicklung (Reihe 3.6).

Ergebnisse der Hochschulflnanzstatistik werden in der Fachserie 11
,,Bildung und Kultuf, Reihe 4.3.2 .Monetäre hochschulstatistische
Kennzahlen' und Reihe 4.5,Finanzen der Hochschulen' veröffent-
licht.

Reihe 4: Steuerhaushalt
Die vierteljöhrlichen Berichte (4. Vierteliahr mit lahreseryebnis) ent-
halten Angaben über die kassenmäßigen Steuereinnahmen des
Bundes, der Länder und der Gemeinden und Gemeindeveöände
nach Ländem und Steuerarten sowie liber die Vefteilung im Rahmen
des Steuerveöundes. Zum lahresergebnis werden ergänzend me-
thodische Erläuterungen mit Hinweisen auf Zahlungsweise, Zah-
lungstermine und Tarife der ergiebigsten Steuem gebracht.

Reihe 4.S: Sondeöeiträge
Reihe 4.S.1: lbssenmäßige Steuercinnahmcn 19EE bis 1999
Dieser Bericht enthält für die Jahre 1988 bis 1999 nach Ländem ge-
gtiedeft Angaben über das lährliche AuRommen an Einzelsteuem
und deren Verteilung auf die Körperschaften Bund, (Europäische
Gemeinschaften) Länder und Gemeinden/Gv. ln langen Reihen wird
ein Ubeölick über die Einnahmeentwicklung seit 1950 tegeben.

Reihe 5: Schulden der öffentlichen Haushalte
ln du jährlichen Veröffentlichung werden Angaben über den Stand
der Schulden von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sonderver-
mögen, Ländem, Gemeinden, Gemeindeveöänden, Zweckveöän-
den und sonstigen juristischen Personen zwischengemeindlicher
Zusammenaöeit nach Arten und Fälligkeit sowie über Büryschaften,
Ganntien und sonstige Gewährleistungen dieser Körperschaften ge-
bracht. Außerdem werden die Schuldenaufrrahmen und Tilgungen
nachgewiesen.

Reihe 6: Personal des öffentlichen Dienstes
Die jöhrliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Zahl der
Beschäftigten am Stichtag 30.Juni bei Bund, Ländem, Gemeinden
und Gemeindeveöänden, Zweckveöänden, Bundeseisenbahnver-
mögen (unmittelbarer öffentlicher Diens0; bei der Bundesanstalt fUr
Aöeit, der Deutschen Bundesbank, den Sozialvesicherungsträgem
und den rechtlich selbständigen Einrichtungen in öffentlich-recht-
licher Rechtsform (mittelbarer öffentlicher Diens0, sowie bei recht-

lich selbständigen Oryanisationen ohne Erueöszweck für Wissen-
schaft, Foschung und Entwicklung mit tiberwiegend öffentlicher
Finanzierung und bei rechtlich selbständigen Einrichtungen in
privater Rechtsfom mit übelwiegend öffentlicher Beteiligung.
Die Beschäftigten werden jährlich in der Gliederung nach: Geburts-
monat und .iahr, Geschlecht, Art, Umfang und Dauer des Dienst-
oder Aöeitsvefiragsverhältnisses, Laufbahngruppe, Einstufung,
Dienst- oder Lebensaltersstufe, Ortszuschlagsstufe oder Stufe des
Familienzuschlags, Bruttobezüge des Berichtsmonats, Dienst- oder
Arbeitsort sowie bei den in einem Dienstverhältnis stehenden perso-
nen der Wohnod, Einzelplan, Kapitel und Aufgabenbereich erfasst.

Reihc 6.1 : VersorgungsempEnger des öfientllchen Dienstes
Die iährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Leistungs-
berechtigten des öffentlich-rechtlichen Alterssicherungssystems
zum Stichtag 1.Januar. Aufirund der verschiedenen gesetzlichen
Grundlagen werden drei aus den Haushaltsmitteln der ieweiligen
Diensthenen finanzierte Altersversoryungssysteme unterschieden:
die BeamtenversoEung (einschl. Richteruenorgung), die Soldaten-
versorgung und die Versorgung der nach dem Zweiten Weltkrieg
nicht wiedervemendeten Bediensteten des Deutschen Reiches, so.
weit sie einen Anspruch auf beamtenrechtliche VersorBung hatten.

Die Versorgungsempfänger weden iährlich in der Gliederung nach:
ehemaligem Beschäftigungsbereich, Art des frtiheren Dienstverhält-
nisses, Vercorgungsan, Gebunsmonat und -iahr, Geschlecht, Fami-
lienstand, Wohnort, Laufrahn-/Besoldungsgruppe, Ruhegehaltssatz,
Grund ftir den Eintritt des Versoryungsfalles, Bruftobeziige des Vor-
jahres sowie Bezügebestandteile im Berichtsmonat erfasst. lm Be-
reich des mittelbaren öffentlichen Dienstes sehen die gesetzlichen
Vorschriften ein verküztes Erhebungsprogramm mit den Merkmalen
Art des füiheren Dienstverhältnisses, Versorgungsart und Besol-
dungsgruppe vor.

Reihe 7: Einkommen- und Vermögensteuer
ln dreijöhrlicher Folge werden - unter Auswenung der steuerlichen
Veranlagungseryebnisse - folgende Steuerctatistiken herausgege-
ben:

7.1 Lohn- und Bnkommcnsteucr
Der Bericht gibt Aufschluss llber die Höhe und Struktur der Ein-
künfte, die Besteuerung des erfassten Einkommens sowie über Son-
denusgaben, außeryervöhnliche Eelastungen und Sonderuerytinsti-
gungen der zur Einkommensteuer veranlagten nattlrlichen Personen.
Femer sind die Eink{infte aller Lohn- und Einkommensteuerpflichti-
gen in einer steuerlichen Einkommenspyramide dargestellt.

7.2 Körperschaftstcuer
Die Veröffentlichung gibt einen 0beölick tlber Höhe, Verteilung und
Besteuerung des steuerlich erfassten Einkommens der Körperschaf-
ten. Das Einkommen und die Steuerschuld der Köryerschaftsteuer-
pflichtigen werden u.a. in der Gliederung nach Rechtsformen und
Größenklassen des Gesamtbetrags der Einklinfte veöffentlicht.

7.3 Lohnstcuer
Die Angaben dieser VerÖffentlichung beziehen sich auf den Brutto.
lohn und die Lohnsteuer der veranlagten und nichtveranlagten
Lohnsteuerpflichtigen in der Gliederung nach Größenklassen des
Bruttolohns und der Einklinfte aus nichtselbständiger Aöeit, Steuer-
klassen und Geschlecht. (Berichtentattung mit dem Berichtsjahr
1995 in die Reihe 7.1 integrieo.

7.4 Yermötcnstcuer
Die Veröffentlichung Gncheinungsfolge 3iöhrlich, letztmals f{lr
1995) enthält Angaben 0ber die Zusammensetzung und Höhe des
Vermögens der zur Vermögensteuer veranlagten Steuerpfl ichtigen.
Die Schichtung des Vermögens wird flir die nat0rlichen Personen
u.a. in Veöindung mit ihrer Beteiligung am Enrveösleben und der
Haushaltsgröße der Veranlagungsgemeinschaft dargestellt, für die
Haushaltsgröße der Veranlagungsgemeinschaft dargestellt, ftir die
nichtnattlrlichen Personen in Veöindung mit Rechtsfomen.

Fort*tzung nächst€ Seito



7.5 Einheitswerte
7.5.1 Einheitswerte der gweölichen Betriebe
Der in 3jöhrlicher Folge, letztmals für 1995 erschienene Bericht ver-
mittelt einen Einblick in Umfang und Struktur des berverteten Be-
triebsvemögens. Auf der Grundlage der Vermögensaufstellung zur
Ermittlung des Einheitswerts des geweölichen Betriebs oder des
einem freien Beruf dienenden Vermögens wird der nach bewertungs-
rechtlicher Abgrenzung Vermögens- und Kapitalaufbau in tiefer Glie-
derung nach Wirtschaftszweigen sowie nach Rechtsformen und Ein-
heitswertgruppen nachgariesen.

Rcihc 7.5: Sondcrbciträgc

7.5.1: WirBchaftlichc Gliedcrung der Einkommen- und Körpcr-
schaftstcucrpfl ichti gen
Diese Veröffentlichung (Erscheinungsfolge: 6jöhrlich) enthä[t Anga-
ben über die steuerlichen Einkünfte und die Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer von natürlichen Personen und Personengesellschaf-
ten/Gemeinschaften aus der Einkommensteuerstatistik sowie von
juristischen Personen aus der Körperschaftsteuerstatistik nach Wirt-
schaftsbereichen.

Reihe 8: Umsatzsteuer
Die jöhrlich erscheinende Veröffentlichung enthält Angaben über
Steuerpflichtige, steueöaren Umsatz und Umsatzsteuer in tiefer
Gliederung nach Wirtschaftszweigen, z.T. kombinieft mit Umsatz-
größenklassen und Rechtsformen. Femerwerden u.a. Angaben über
steuefreie und steuerpflichtige Umsätze (nach Afi der Steuersätze),
über Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer und abziehbare Vor-
steuer temacht.

Reihe 9: Verbrauchsteuern

9.1 Tabrksteucr
9.1.1 Absatz vpn Trbakwarca (ierteliöhrlich). lm Bericht flir das
4. Vierteljahrwird auch das lahreseryebnis veröffentlicht.

9.2 Elcrstcucr
9.2.1 AbsEtz von Bicr (nonotlich).ln dem Bericht ftir Dezember wird
auch das E6ebnis flir das Kalenderiahr veröffentlicht.

9.2.2 Bnuwirtschatt Uöhrlich). Mit Angaben über Braustätten und
ihre Ezeugung.

Der jöhrlich erscheinende Bericht bringt Nachweisungen tiber die
versteuerten Mengen und die Verwendung von steueöegtinstigtem
Mineralö1.

9.4 Bnnntweinmonopol und Branntwcinstcucr
ln jöhrlicher Folge werden Brennereien, Alkoholezeugung und
-absatz, Ein- und Ausfuhr von Branntwein und Branntweinezeugnis-
sen sowie Einnahmen aus dem Branntweinmonopol nachgoviesen.
(Berichterstattung mit dem Eetriebsjahr 20OO/2001 eingestell0.

9.5 Schaumw:insteuer
Der lahresbericht enthält Angaben über die Schaumweinhersteller,
ihren Absatz sowie tlber das Steuersoll.

Reihe 10: Realsteuern

10.1 Realsteuerveqlcich
Der jährliche Bericht umfasst Angaben über lst-Auft,ommen, Grund-
beträge, gewogene Durchschniftshebesätze und Hebesatzstreuunt
bei den einzelnen Realsteuem sowie über den Gemeindeanteil an
der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die an Bund und Länder
abgefühfte Geweöesteuerumlage. Außerdem werden Steue*raft-
berechnungen für die einzelnen kreisfreien Städte, die kreisangehö-
rigen Gemeinden mit 50 000 Einwohnem und mehr und die nach
Landkreisen zusammengefassten kreisangehörigen Gemeinden ver-
öffentlicht.

10.2 Gweöcstcucr
Der (ab Berichtsjahr 1995) 3iährtich erscheinende Bericht enthält
die Ergebnisse der Geweöesteuerstatistik. Nachgwviesen weden
die geweöesteuerpflichtigen Betriebe und die Zusammensetzung
der Geweöesteuemessbeträge nach Größenklassen des Gewerbe-
ertrags/-kapitals nach Rechtsfomen und nach Wiftschaftsaveigen
für das Bundesgebiet.

D!4STAITIS
wissen. nutzen.

Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 1 1
65189 Wiesbaden

Die Vedffentlichungen sind tiber den Vertdebspartner:
SFG SeMcecenter Fachrarlage, Part of the ElswierGroup,
Postfach 43 43,72774 Reutlingen, Tel.: +49 (0) 70 tt I 93 i3 SO,
E-Mail: destatis@s-f-t.com erhältlich.
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